
Vaterschaftsurlaub

Ausgangslage
Am 27. September 2020 hat das Schweizer 
Stimmvolk der Vorlage für den bezahlten 
Vaterschaftsurlaub mit 60,3 % Ja-Stimmen 
zugestimmt. Die Finanzierung erfolgt über 
die Erwerbsersatzordnung (analog zur Mut-
terschaftsentschädigung). Seit dem 1. Ja-
nuar 2021 steht allen erwerbstätigen Vä-
tern ein zweiwöchiger Vaterschafts urlaub 
zu. Die Höhe der Entschädigung beträgt, 
wie beim Mutterschaftsurlaub, 80 % des 
durchschnittlichen Erwerbseinkommens 
vor der Geburt des Kindes.

Voraussetzungen
Anspruch auf den Vaterschaftsurlaub ha-
ben Väter, deren Kinder nach dem 31. De-
zember 2020 geboren wurden. Dabei muss 
es sich um den rechtlichen Vater des Kin-
des handeln. Das heisst, der Vater muss 
mit der Mutter des Kindes verheiratet sein, 
die Vaterschaft anerkannt haben oder ge-
richtlich als Vater eingetragen sein. Bei einer 
Adoption besteht kein Anspruch. Um die 
Vaterschaftsentschädigung geltend ma-
chen zu können, muss der Vater zum Zeit-
punkt der Geburt des Kindes angestellt 
oder selbstständig erwerbend sein oder 
gegen Entgelt im Betrieb der Ehefrau mit-
arbeiten. Väter, die Militär- oder Zivildienst 
leisten, die arbeitslos sind und Erwerbs-
ersatzentschädigungen erhalten oder die 
wegen Krankheit, Unfalls oder Invalidität 
nicht arbeiten können und Taggelder einer 
Sozial- oder Privatversicherung beziehen, 
können die Vaterschaftsentschädigung 
ebenfalls beantragen. Weiter muss der Va-
ter seit mindestens neun Monaten vor der 
Geburt des Kindes obligatorisch bei der 
AHV versichert sein. Während dieser Zeit 
muss er während mindestens fünf Mona-
ten einer Erwerbstätigkeit nachgegangen 
sein oder eine Ersatzentschädigung er-
halten haben. Die Beschäftigung in einem  

EU- oder EFTA-Staat zählt hier ebenfalls 
und kann angerechnet werden. Der Vater-
schaftsurlaub ist innerhalb von sechs 
 Monaten nach der Geburt des Kindes zu 
beziehen.

Praxishinweise
Nachdem die Voraussetzungen für die Va-
terschaftsentschädigung geklärt sind, gibt 
es in der Praxis verschiedene Aspekte zu 
beachten. Anders als beim Mutterschafts-
urlaub besteht die Möglichkeit, den Vater-
schaftsurlaub tageweise zu beziehen. Die 
Auszahlung der Vaterschaftsentschädi-
gung erfolgt als Taggeld und wird über die 
Arbeitgebenden beantragt. Für Selbststän-
digerwerbende steht bei der jeweiligen Aus-
gleichskasse ein entsprechendes Formular 
zur Verfügung. Es werden höchstens 14 Tag-

Vaterschaftsurlaub – so funktioniert es

«In Kürze»
1. Seit dem 1. Januar 2021 steht 

erwerbstätigen Vätern ein 
bezahlter Vaterschaftsurlaub 
von maximal zwei Wochen zu.

2. Väter, die Erwerbsersatzent-
schädigungen oder Taggelder 
erhalten, sind erwerbstätigen 
Vätern gleichgestellt und 
haben  ebenfalls Anspruch auf 
Vaterschaftsurlaub.

3. Der Vaterschaftsurlaub muss 
innerhalb von sechs Monaten 
nach Geburt bezogen werden. 
Der Bezug kann am Stück 
oder auf einzelne Tage verteilt 
erfolgen.
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Als Sektions-
präsidentin ist 
es mir ein An-
liegen, Sie über 
diese aktuellen 
Themen zu 
infor mieren. 

Für Rückfragen stehe ich gerne 
zur Verfügung.

Susanne Gantenbein 
Präsidentin Sektion Bern 
sektion-bern@expertsuisse.ch

Ihr Experte



 EXPERT INFO, Ausgabe 3 | 2021

S. 2/4 

Kurzarbeitsentschädigung

 

Ferien- und Feiertagszuschlag
Die Kurzarbeitsentschädigung (KAE) wird 
von der Arbeitslosenversicherung an Arbeit-
gebende ausgerichtet, um einen Teil der 
Lohnkosten für Arbeitnehmende zu decken, 
welche von Kurzarbeit betroffen sind. Im 
Zusammenhang mit Covid-19 wurden auf-
grund der stark gestiegenen Anzahl betrof-
fener Arbeitgebender Verordnungen und 
Weisungen erlassen, welche den adminis-
trativen Aufwand für die Ausrichtung von 
KAE reduzieren. Einige dieser Bestimmun-
gen wurden vom Kantonsgericht Luzern ge-
prüft. Im Entscheid vom 26. Februar 2021 
hat das Gericht festgestellt, dass auch bei 
im Monatslohn Angestellten Ferien- und 
Feiertagsentschädigungen für die Bemes-
sung der KAE zu berücksichtigen sind. Es 
verstösst gegen das Gesetz, wenn diese 
Zuschläge im vereinfachten Verfahren, das 
aufgrund der Corona-Pandemie eingeführt 
wurde, weggelassen werden. Dies würde 
bedeuten, dass die KAE unter den Bestim-
mungen der Covid-19-Verordnung für An-
gestellte im Monatslohn seit März 2020 
rund 10 % höher ausfallen könnten. Das 
Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) teilt 
die Position des Gerichts nicht und hat zu-
sammen mit der Luzerner Arbeitslosen-
kasse gegen dieses Urteil rekurriert. Das 
Bundesgericht wird in den nächsten Mona-
ten in dieser Sache entscheiden. 
Ob das SECO für die nachträgliche Gel-
tendmachung zusätzlicher KAE ein verein-
fachtes Verfahren anbieten wird, wenn das 

SECO vor Bundesgericht unterliegt, ist of-
fen. Um einen allfälligen Rechtsanspruch 
auf die hier strittigen KAE nicht zu verlieren, 
sind grundsätzlich rechtzeitig Rechtsmit-
tel zu ergreifen. Arbeitgebende sollten bei 
jeder Monatsabrechnung den Zuschlag für 
Ferien und Feiertage deklarieren. Die Ar-
beitslosenkassen sind jedoch angewiesen, 
weiterhin die Weisungen des SECO zu be-
folgen und Anträge mit den fraglichen Zu-
schlägen abzuweisen. Folglich wäre für je-
den Monat eine anfechtbare Verfügung bei 
der Arbeitslosenkasse zu verlangen und 
die Verfügung anschlies send innert der 
Rechtsmittelfrist auch  tatsächlich anzu-
fechten. Falls solche Verfügungen bereits 
vorliegen, wäre ein formelles Wiedererwä-
gungsgesuch zu stellen. Für interessierte 
Arbeitgebende, die weniger Aufwand be-
treiben möchten, hat der Schweizerische 
Arbeitgeberverband deshalb ein Muster-
schreiben entworfen, welches sowohl ein 
Gesuch auf Wiedererwägung für bereits 
rechtskräftige Abrechnungen als auch das 
Verlangen einer Verfügung für vergangene 
und zukünftige Abrechnungen enthält. Den-
noch besteht ein Restrisiko, dass dieses 
effiziente Vorgehen vom Gericht nicht ak-
zeptiert wird, da es im Gesetz nicht explizit 
so vorgesehen ist. 

Höchstdauer der KAE
Die Höchstdauer für den Bezug von KAE 
wurde vom Bundesrat am 23. Juni 2021 auf 
24 Monate erhöht und gilt bis 28. Februar 

Ausstehender Bundesgerichtsentscheid /  
Verlängerung Kurzarbeitsentschädigung

2022. Seit dem 1. Oktober 2021 sind wieder 
das ordentliche Abrechnungsverfahren und 
das ordentliche Voranmeldungsverfahren 
für die KAE anwendbar. Neue Bewilligungen 
seit diesem Zeitpunkt haben eine Dauer 
von drei und nicht mehr von sechs Monaten.

«In Kürze»
1. Der Gerichtsentscheid betrifft 

KAE für Zuschläge für Ferien 
und Feiertage von Beschäftig-
ten im Monatslohn, welche 
unter den Bestimmungen der 
Covid-19-Verordnung aus-
gerichtet wurden.

2. Ob das Bundesgericht den 
Gerichtsentscheid bestätigt 
und ob in diesem Falle das 
Nachfordern von KAE ohne 
bereits heute eingeleitete 
aufwendige Rechtsmittelver-
fahren möglich ist, ist unklar.

3. Die Höchstdauer für den Bezug 
von KAE beträgt bis 28. Februar 
2022 24 Monate. Für das Ein-
reichen der Vor anmeldung der 
KAE gilt seit 1. Oktober 2021 
wieder das ordentliche Verfah-
ren und eine Voranmeldefrist 
von zehn Tagen.

gelder ausbezahlt (pro fünf entschädigte 
Tage werden zusätzlich zwei Taggelder aus-
gerichtet). Der Maximalbetrag beträgt CHF 
196 pro Tag bei einem 100-%-Pensum. Dies 
entspricht einer maximal möglichen Ent-
schädigung von CHF 2744. Dabei gilt es auf-
seiten der Arbeitgebenden zu beachten, 
dass die bezogenen Tage nicht von den ge-
setzlichen oder vertraglichen Ferientagen 

abgezogen werden. Bezieht der Vater im 
Zeitpunkt der Geburt des Kindes einen Er-
werbsersatz, geht der Anspruch auf Vater-
schaftsentschädigung anderen Ansprü-
chen auf Taggelder vor. Der Versicherungs- 
schutz der Unfallversicherung sowie die 
Einzahlungen in die Pensionskasse laufen 
während des Vaterschaftsurlaubs weiter; 
die Väter sind also lückenlos abgesichert. 
Darüber hinaus können auf freiwilliger Ba-
sis weitere Rechte zugunsten der Väter ver-

einbart werden, wie z. B., dass die Arbeit-
gebenden die Entschädigung auf 100 % 
aufstocken oder dass eine längere (even-
tuell unbezahlte) Abwesenheit gewährt wird. 
Betreffend den Kündigungsschutz gelten 
für den Vaterschaftsurlaub andere Regeln 
als für den Mutterschaftsurlaub: Eine Kün-
digung während des Vaterschaftsurlaubs 
ist gültig, die Kündigungsfrist verlängert 
sich jedoch um die noch nicht bezogenen 
Vaterschaftsurlaubstage. 

Fortsetzung von Seite 1
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Neues Aktienrecht

Worum geht es?
Voraussichtlich per 1. Januar 2023 wird der 
Hauptteil des revidierten Aktienrechts in 
Kraft gesetzt. Dank diesen neuen, moder-
nisierten Regelungen sollen die Aktienge-
sellschaften ihre Kapitalstruktur und die 
Ausschüttung von Dividenden flexibler ge-
stalten können. Teilweise setzt diese Fle-
xibilität allerdings voraus, dass das Unter-
nehmen über eine gewählte Revisionsstelle 
verfügt. Was bedeutet dies nun für Gesell-
schaften, welche auf die eingeschränkte 
Revision verzichtet, also ein Opting-out ge-
macht haben?

Kapitalband
Gesellschaften können neu ein Kapital-
band einführen: Ausgehend vom im Han-
delsregister eingetragenen Aktienkapital 
darf das Kapitalband das Kapital höchs-
tens um die Hälfte übersteigen und höchs-
tens um die Hälfte unterschreiten. Innerhalb 
dieser Bandbreite ist der Verwaltungsrat 
während längstens fünf Jahren frei, das 
Aktienka pital eigenmächtig zu verändern. 
Ein Kapitalband bedarf einer statutarischen 
Grundlage, in welcher dessen Eckwerte und 
Dauer, die Kompetenzen des Verwaltungs-
rats  sowie die Eigenschaften der neu aus-
zugebenden Aktien festgelegt sind. Zur He-
rabsetzung des Aktienkapitals dürfen die 
 Statuten den Verwaltungsrat nur dann er-
mächtigen, wenn die Gesellschaft nicht auf 
die eingeschränkte Revision der Jahres-
rechnung verzichtet hat. Aus Gründen des 
Gläubigerschutzes ist eine Kapitalherab-
setzung durch den Verwaltungsrat im Rah-
men eines Kapitalbands somit ausgeschlos-
sen, wenn ein Opting-out besteht.

Zwischendividende
Neu können Dividenden auch aus Gewin-
nen des laufenden Geschäftsjahrs ausge-
richtet werden. Die Ausschüttung einer 
Zwischendividende ist von der Generalver-
sammlung gestützt auf einen Zwischenab-
schluss zu beschliessen. Auch Zwischen-
dividenden dürfen nur aus dem Bilanzge- 
 winn und aus dafür gebildeten Reserven 
ausgeschüttet werden. Die Ausschüttung 
darf erst erfolgen, nachdem die Zuwei-
sungen an gesetzliche und statutarische 
Gewinnreserven erfolgt sind. Der Zwischen-
abschluss muss nach denselben Grund- 
sätzen wie der ordentliche Jahresabschluss 
erstellt werden und besteht grundsätzlich 
aus Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang. 
Vor der Beschlussfassung der Generalver-
sammlung ist der Zwischenabschluss bei 
revisionspflichtigen Gesellschaften durch 
die Revisionsstelle zu prüfen. Bei Vorliegen 
eines Opting-outs ist hingegen keine Prü-
fung notwendig. Ausserdem erlaubt das 
 revidierte Aktienrecht revisionspflichtigen 
Gesellschaften, auf die Prüfung zu verzich-
ten, wenn sämtliche Aktionäre und Aktio-
närinnen der Ausrichtung der Zwischendi-
vidende zustimmen und die Forderungen 
der Gläubiger und Gläubigerinnen dadurch 
nicht gefährdet werden.

Fazit
Die Möglichkeit, künftig Zwischendividen-
den auszurichten, erfährt durch ein Opting- 
out keine Einschränkung. Der Anwendungs-
bereich des Kapitalbands ist bei einem Ver-
zicht auf Revision hingegen begrenzt: Die 
Möglichkeit der Herabsetzung des Kapitals 
ist ausgeschlossen. Unternehmen mit Op-

Opting-out im Kontext des neuen Aktienrechts
ting-out, welche das neu geschaffene Ins-
trument umfassend nutzen und die Flexi-
bilität haben möchten, ihr Kapital sowohl 
erhöhen als auch herabsetzen zu können, 
sollten frühzeitig durch ihre Generalver-
sammlung eine Revisionsstelle wählen las-
sen. Zu beachten ist, dass eine solche Wahl 
traktandiert werden muss, unter Beach-
tung der gesetzlichen 20-tägigen oder der 
längeren statutarischen Einberufungsfrist. 
Daneben steht jedem einzelnen Aktionär 
und jeder einzelnen Aktionärin das Recht 
auf ein Opting-in zu:  Spätestens zehn Tage 
vor der Generalversammlung, an welcher 
die Jahresrechnung genehmigt werden soll, 
kann eine eingeschränkte Revision verlangt 
werden. Die Generalversammlung muss 
diesfalls eine Revisionsstelle wählen.

«In Kürze»
1. Ein Opting-out wirkt sich auf 

die neu geschaffene Möglichkeit, 
Zwischendividenden aus-
zuschütten, nicht negativ aus.

2. Beim Kapitalband ist eine 
flexible Gestaltung des Aktien-
kapitals bei vorliegendem 
Opting-out nur gegen oben 
möglich.

3. Soll das Potenzial des Kapital-
bands voll ausgeschöpft 
werden können, sind die Wahl 
einer Revisionsstelle und 
deren Eintragung ins Handels-
register unabdingbar.
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Mehrwertsteuer

Worum geht es?
Bereits im Jahr 2017 hat die EU einen 
Rechtsrahmen zur Vereinheitlichung des 
Mehrwertsteuersystems verabschiedet. 
Grundsätzlich soll die Erhebung der Mehr-
wertsteuer beim Import in die EU verein-
facht werden und die Mehrwertsteuer-
befreiung bei Einfuhren in die EU für 
kommerzielle Zwecke abgeschafft werden. 
Ein erster Teil der Änderungen ist bereits 
2019 in Kraft getreten. Um den Unterneh-
men und Verwaltungen Zeit zu geben, ihre 
IT-Systeme anzupassen, wurde für weiter-
gehende Massnahmen die Inkraftsetzung 
per 1. Januar 2021 vorgesehen. Aufgrund der 
Corona-Krise wurde diese auf den 1. Juli 
2021 verschoben.

Änderungen 2021
Per 1. Juli 2021 wurden diverse Regelungen 
in den EU-Mehrwertsteuervorschriften 
 geändert und wurde die Mehrwertsteuer-
richtlinie 2006/112/EG entsprechend ange-
passt. Die meisten Änderungen betreffen 
den Onlinehandel. Für innergemeinschaft-
liche Fernverkäufe (grenzüberschreitende 
Verkäufe innerhalb der EU) gilt neu ein ein-
heitlicher Schwellenwert von EUR 10 000 
(früher galt hier je nach Mitgliedstaat ein 
Schwellenwert zwischen EUR 35 000 und 
EUR 100 000). Bis zu diesem Betrag unter-
liegt der Umsatz der Mehrwertsteuer am 
Ort der Lieferung. Dieser Wert gilt für alle 
Lieferungen in andere Mitgliedstaaten. Die 
Verkaufenden werden bei Überschreitung 
dieses Schwellenwerts in jedem mitglied-
staatlichen Empfängerstaat registrierungs-
pflichtig bezüglich der Mehrwertsteuer. 

Diese Registrierungspflicht wird durch den 
One Stop Shop (OSS) abgelöst. Der OSS, ein 
elektronisches Portal, ermöglicht den Ver-
kaufenden eine zentrale Abwicklung der 
Mehrwertsteuer. Sie können im Portal ihre 
gesamten Umsätze melden und die Mehr-
wertsteuer abliefern. Der OSS löst den bis-
herigen Mini One Stop Shop (MOSS) ab, der 
dieses Verfahren nur für auf elektronischem 
Weg erbrachte Dienstleistungen angeboten 
hat, und steht Verkaufenden aus Drittlän-
dern ebenfalls zur Verfügung. 
Auch bei Fernverkäufen aus Nicht-EU-Staa-
ten gibt es Änderungen. Bisher musste bei 
der Einfuhr von Waren in die EU zu kommer-
ziellen Zwecken mit einem Gesamtwert von 
bis zu EUR 10 bzw. EUR 22 keine Mehrwert-
steuer abgeführt werden. Diese Steuerbe-
freiung wurde per 1. Juli 2021 abgeschafft. 
Nun unterliegen sämtliche Waren zu kom-
merziellen Zwecken, die aus einem Drittland 
in die EU eingeführt werden, der Mehrwert-
steuer. Dies gilt unabhängig vom Waren-
wert. In Bezug auf den Zoll gibt es keine 
Änderungen. Da neu keine Freigrenze für 
eingeführte Waren mit geringem Wert be-
steht und in jedem Fall eine Mehrwert-
steuer entrichtet werden muss, wurde die 
Erhebung der Mehrwertsteuer für Liefe-
rungen aus Drittländern vereinfacht und 
eine Sonderregelung für einen Wert von bis 
EUR 150 eingeführt. Für diese Fälle wurde 
das Import One Stop Shop (IOSS) eingerich-
tet. Das IOSS ist Bestandteil des OSS und 
wird als Anlaufstelle für die Einfuhr von Wa-
ren aus Drittländern in die EU bezeichnet. 
In diesem Portal können die Erklärung und 
die Zahlung der Mehrwertsteuer für «Wa-

EU-Mehrwertsteuer – Praxisanpassungen 2021
ren mit geringem Wert» abgewickelt werden. 
Die Verkaufenden können die Mehrwert-
steuer, statt diese bei der Einfuhr abzulie-
fern, anlässlich des Verkaufs als Umsatz-
steuer deklarieren und bezahlen.

In der Praxis zu beachten
Schweizer Händlerund Händlerinnen, die 
Waren in die EU versenden, sind neu auch 
für Kleinstsendungen in der EU mehrwert-
steuerpflichtig. Nutzen sie das OSS, ent-
fällt eine Registrierung in jedem einzelnen 
EU-Staat, in den Waren geliefert werden. 
Onlinehandel Betreibende müssen darauf 
achten, ihre Prozesse richtig zu gestalten. 
Je nach Konstellation und Aufbau des Pro-
zesses können andere Mehrwertsteuerfol-
gen entstehen. Eine vorgängige Abklärung 
mit einer Fachperson ist in jedem Fall zu 
empfehlen.

«In Kürze»
1. Um das EU-Mehrwertsteuer-

system zu vereinheitlichen, 
traten bereits 2019 erste Ände-
rungen in Kraft.

2. Seit dem 1. Juli 2021 ist jede 
Lieferung von Waren zu kom-
merziellen Zwecken in die 
EU mehrwertsteuerpflichtig.

3. Mit der Nutzung des One Stop 
Shop entfällt die Registrie-
rungspflicht in jedem einzelnen 
EU-Staat.
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